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Fraktionsanfrage SVP 

 

betreffend Stärkung der Wasserkraft in Graubünden 

 

Antwort der Regierung  

 

Die Stromproduktion aus Wasserkraft in der Schweiz beläuft sich im langjährigen 

Durchschnitt auf 36,5 Terrawattstunden (TWh), damit trägt sie aktuell rund 56 Pro-

zent zur gesamten Schweizer Stromproduktion bei. Über ein Fünftel der schweizeri-

schen Stromproduktion aus Wasserkraft stammt aus dem Kanton Graubünden. Die 

Regierung teilt die in der Anfrage vertretene Auffassung über die grosse energie- und 

volkswirtschaftliche Bedeutung der Wasserkraft für unseren Kanton. Durch die Nut-

zung der heimischen Wasserkraft bleiben Arbeitsplätze in den peripheren Talschaf-

ten und Regionen erhalten und es werden Aufträge für die lokale Industrie und das 

Gewerbe generiert. Der volkswirtschaftliche Nutzen geht weit über die reine Strom-

produktion hinaus. Die Regierung ist sich überdies auch der grossen finanziellen Be-

deutung der Stromproduktion für Gemeinden und Kanton bewusst. 

 

Zu Frage 1, 2 und 4: Auf Ebene Bund sieht das Energiegesetz (EnG; SR 730.0) ne-

ben der Förderung der neuen Erneuerbaren u.a. auch Investitionsbeiträge für die 

Wasserkraft vor. Zusammen mit den Gebirgskantonen und weiteren Wasserher-

kunftsgebieten setzt sich die Regierung stark dafür ein, dass die Rahmenbedingun-

gen für die Wasserkraftnutzung mit dem künftigen Strommarktdesign verbessert wer-

den. Der Wert der Wasserkraft als Rückgrat der Schweizer Stromversorgung im Rah-

men der Energiestrategie 2050 muss von der Politik anerkannt und in Wert gesetzt 

werden. Keineswegs darf die Wasserkraft das Nachsehen gegenüber der Photovol-

taik haben. Ist die Wasserkraft richtig positioniert (Strommarktdesign), können die 

Stromproduzenten auch adäquate Wasserzinsen tragen. Denn das Ziel beim Was-

serzins ist und bleibt unverändert: Dieser muss auch langfristig ein attraktives und 

faires Entgelt für die Bereitstellung der Ressource Wasser sein. Damit die Wasser-
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kraft im Kanton gestärkt wird, erarbeitet die Regierung derzeit eine kantonale Was-

serkraftstrategie, die mitunter auch Heimfälle umfasst. Überdies ist sie mit dem Bund 

und der Branche in stetigem Austausch, sodass auch in Zukunft weitere, für die 

Energiestrategie 2050 wichtige Projekte realisiert werden können (vgl. Frage 6). 

 

Zu Frage 3: Die finanzielle Förderung der verschiedenen Produktionstechnologien ist 

im EnG auf Bundesebene geregelt. Höchste Priorität muss den Grosswasser(-spei-

cher-)kraftwerken zukommen, denn sie werden im Wesentlichen die (Winter-)Ener-

gielücke nachhaltig schliessen können. Der Erhalt und die Optimierung bestehender 

Kleinwasserkraftwerke ist ebenfalls wichtig. Das Potenzial von neuen, vom Bund 

nicht geförderten Kleinst(-lauf-)wasserkraftwerke ist dagegen bescheiden und eine 

finanzielle Förderung stuft die Regierung hier nicht als prioritär ein. 

 

Zu Frage 5: Die Gemeinden können für die Zurverfügungstellung ihres Grund und 

Bodens für Stromproduktionsanlagen eine Entschädigung erhalten (Sondernutzung 

des Bodens). Anders als die Nutzung der Wasserkraft stellt die Elektrizitätsproduk-

tion oder Wärmegewinnung aus Windkraft und Sonnenenergie für sich jedoch keine 

konzessionspflichtige Sondernutzung dar und es sind keine Monopole an diesen All-

gemeingütern begründet. Es steht den Gemeinden frei, auf eine Beteiligung an den 

Produktionsanlagen hinzuwirken (Analog Partnerwerke bei der Wasserkraft). Durch 

eine gezielte Beteiligung der Gemeinden können Einnahmequellen für die Standort-

gemeinden erschlossen werden.  

 

Zu Frage 6: Das Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation (UVEK) hat mit Vertretern der Branche, der Umweltverbände und 

den Kantonen im Sommer 2020 einen Runden Tisch einberufen, damit die im Ener-

giegesetz gesetzten Ausbauziele bei der Wasserkraft bis 2050 auch erreicht werden 

können. Seitens Bund werden zur Zielerreichung u.a. weitere finanzielle Förderun-

gen geprüft. Als einer der wichtigsten Wasserkraftkantone bringt sich Graubünden 

sowohl auf der politischen als auch fachlichen Ebene aktiv ein, um namentlich die 

Projekte "Chlus" und "Lagobianco" rasch einer Realisierung zuzuführen.  
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